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Verabschiedung des Aktionsplans von Nairobi 2005-2009198

durch die Vertragsstaaten des Übereinkommens beiwohnte,
mit dem wichtige Fortschritte in Richtung auf das Ziel erreicht
werden sollen, das durch Antipersonenminen verursachte Leid
für alle Menschen für immer zu beenden,

ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005199, in dem die Staats- und Regierungschefs unter anderem
die Vertragsstaaten des Übereinkommens nachdrücklich auf-
forderten, ihren Verpflichtungen voll nachzukommen,

mit Befriedigung feststellend, dass weitere Staaten das
Übereinkommen ratifiziert haben beziehungsweise ihm beige-
treten sind, sodass jetzt insgesamt einhundertsiebenundvierzig
Staaten die Verpflichtungen aus dem Übereinkommen formell
akzeptiert haben,

dem Wunsch Nachdruck verleihend, alle Staaten für den
Beitritt zu dem Übereinkommen zu gewinnen, sowie ent-
schlossen, nach besten Kräften auf seine weltweite Geltung
hinzuwirken,

mit Bedauern feststellend, dass Antipersonenminen nach
wie vor weltweit bei Konflikten eingesetzt werden, was
menschliches Leid zur Folge hat und die Entwicklung in der
Konfliktfolgezeit behindert,

1. bittet alle Staaten, die das Übereinkommen über das
Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der
Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Ver-
nichtung192 noch nicht unterzeichnet haben, ihm unverzüglich
beizutreten;

2. fordert alle Staaten, die das Übereinkommen unter-
zeichnet, aber noch nicht ratifiziert haben, nachdrücklich auf,
es unverzüglich zu ratifizieren;

3. betont, wie wichtig die volle und wirksame Durch-
führung und Einhaltung des Übereinkommens ist, so auch
durch die rasche Durchführung des Aktionsplans von Nairobi
2005-2009198;

4. fordert alle Vertragsstaaten nachdrücklich auf, dem
Generalsekretär die in Artikel 7 des Übereinkommens ver-
langten vollständigen Informationen fristgerecht zu unterbrei-
ten, mit dem Ziel, die Transparenz und die Einhaltung des
Übereinkommens zu fördern;

5. bittet alle Staaten, die das Übereinkommen noch
nicht ratifiziert haben beziehungsweise ihm noch nicht beige-
treten sind, auf freiwilliger Basis Informationen bereitzustel-
len, damit die weltweiten Anstrengungen zur Minenbekämp-
fung wirksamer werden;

6. fordert alle Staaten und anderen in Betracht kommen-
den Parteien erneut auf, im Hinblick auf die Förderung und
Unterstützung der Betreuung, der Rehabilitation sowie der so-
zialen und wirtschaftlichen Wiedereingliederung von Minen-
opfern, der Aufklärungsprogramme über die Minengefahr so-
wie der Räumung und Vernichtung der auf der ganzen Welt

verlegten oder gelagerten Antipersonenminen zusammenzu-
arbeiten;

7. bittet und ermutigt alle interessierten Staaten, die
Vereinten Nationen, sonstige in Betracht kommende interna-
tionale Organisationen oder Institutionen, Regionalorganisa-
tionen, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und die
in Betracht kommenden nichtstaatlichen Organisationen, an
der sechsten Tagung der Vertragsstaaten des Übereinkom-
mens vom 28. November bis 2. Dezember 2005 in Zagreb teil-
zunehmen und sich an dem auf der ersten Tagung der Vertrags-
staaten festgelegten und auf den folgenden Tagungen der Ver-
tragsstaaten weiter ausgebauten Arbeitsprogramm für die Zeit
zwischen den Tagungen zu beteiligen;

8. ersucht den Generalsekretär, bis zur Fassung eines
Beschlusses auf der sechsten Tagung der Vertragsstaaten im
Einklang mit Artikel 11 Absatz 2 des Übereinkommens die
Vorbereitungen zu treffen, die für die Einberufung der näch-
sten Tagung der Vertragsstaaten notwendig sind, und im Na-
men der Vertragsstaaten und im Einklang mit Artikel 11 Ab-
satz 4 des Übereinkommens diejenigen Staaten, die nicht Ver-
tragsparteien des Übereinkommens sind, sowie die Vereinten
Nationen, sonstige in Betracht kommende internationale Or-
ganisationen oder Institutionen, Regionalorganisationen, das
Internationale Komitee vom Roten Kreuz und die in Betracht
kommenden nichtstaatlichen Organisationen einzuladen, als
Beobachter an der siebenten Tagung der Vertragsstaaten teil-
zunehmen;

9. beschließt, den Punkt "Durchführung des Überein-
kommens über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der
Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und
über deren Vernichtung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/81

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/463, Ziff. 94)200.

60/81. Der unerlaubte Handel mit Kleinwaffen und
leichten Waffen unter allen Aspekten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/24 V vom
24. Dezember 2001, 57/72 vom 22. November 2002, 58/241
vom 23. Dezember 2003 und 59/86 vom 3. Dezember 2004,

198 Siehe APLC/CONF/2004/5 und Corr.1.
199 Siehe Resolution 60/1.

200 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Algerien, Andorra, Antigua und
Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Bahamas,
Bangladesch, Belize, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana,
Brasilien, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dominikanische Republik,
Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Fi-
dschi, Guatemala, Haiti, Irak, Japan, Kambodscha, Kamerun, Kanada,
Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Liechtenstein, Mali,
Marokko, Mongolei, Mosambik, Nepal, Niger, Nigeria, Palau, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Republik Korea, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Schweiz, Ser-
bien und Montenegro, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadi-
nen, Südafrika, Suriname, Thailand, Timor-Leste, Togo, Türkei, Ukraine
und Uruguay.
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hervorhebend, wie wichtig die rasche und volle Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung und
Beseitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und
leichten Waffen unter allen Aspekten ist, das auf der Konfe-
renz der Vereinten Nationen über den unerlaubten Handel mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten verab-
schiedet wurde201,

unter Begrüßung der Bemühungen von Mitgliedstaaten,
auf freiwilliger Basis Nationalberichte über ihre Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms vorzulegen,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den regionalen
und subregionalen Anstrengungen, die zur Unterstützung der
Durchführung des Aktionsprogramms unternommen werden,
und in Würdigung der dabei bereits erzielten Fortschritte, ein-
schließlich der Auseinandersetzung mit den Angebots- und
Nachfragefaktoren, die bei der Bekämpfung des unerlaubten
Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen zu berücksich-
tigen sind,

in Anerkennung der von nichtstaatlichen Organisationen
unternommenen Bemühungen, die Staaten bei der Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms zu unterstützen,

unter Berücksichtigung der den unerlaubten Handel mit
Kleinwaffen und leichten Waffen betreffenden Ziffern im Er-
gebnis des Weltgipfels 2005202,

unter Begrüßung des Berichts der vom 11. bis 15. Juli
2005 in New York abgehaltenen zweiten Zweijährlichen Ta-
gung der Staaten zur Prüfung der Durchführung des Aktions-
programms zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des
unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen un-
ter allen Aspekten203 und mit dem Ausdruck ihrer Anerken-
nung für die von dem Vorsitzenden der Tagung unternomme-
nen Bemühungen, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Offenen Arbeits-
gruppe zur Aushandlung eines internationalen Rechtsinstru-
ments, das den Staaten ermöglicht, unerlaubte Kleinwaffen
und leichte Waffen rechtzeitig und zuverlässig zu identifizie-
ren und zurückzuverfolgen204,

in der Erkenntnis, dass unerlaubte Vermittlungsgeschäfte
mit Kleinwaffen und leichten Waffen ein ernsthaftes Problem
darstellen, das die internationale Gemeinschaft dringend an-
gehen sollte, und in diesem Zusammenhang die umfassenden
Konsultationen begrüßend, die der Generalsekretär mit allen
Mitgliedstaaten und interessierten regionalen und subregiona-
len Organisationen über weitere Schritte zur Verstärkung der
internationalen Zusammenarbeit bei der Verhütung, Bekämp-
fung und Beseitigung unerlaubter Vermittlungsgeschäfte mit
Kleinwaffen und leichten Waffen geführt hat,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs
über die Durchführung der Resolution 59/86205,

im Bewusstsein ihres Beschlusses, dass die Konferenz der
Vereinten Nationen zur Überprüfung der Fortschritte bei der
Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Be-
kämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten für
zwei Wochen, vom 26. Juni bis 7. Juli 2006, in New York
stattfinden wird und dass ihr Vorbereitungsausschuss für zwei
Wochen, vom 9. bis 20. Januar 2006, eine Tagung in New
York abhalten wird, der nötigenfalls eine weitere Tagung von
bis zu zwei Wochen folgen wird, was für die Festlegung der
Agenda für die weiteren Tätigkeiten der internationalen Ge-
meinschaft zur Bewältigung der Probleme auf diesem Gebiet
über das Jahr 2006 hinaus von besonderer Relevanz ist,

1. befürwortet alle auf den erfolgreichen Abschluss der
Konferenz der Vereinten Nationen zur Überprüfung der Fort-
schritte bei der Durchführung des Aktionsprogramms zur Ver-
hütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten Han-
dels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen
Aspekten201 gerichteten Initiativen, einschließlich derjenigen
der Vereinten Nationen, sonstiger internationaler Organisatio-
nen, regionaler und subregionaler Organisationen, nichtstaat-
licher Organisationen und der Zivilgesellschaft, mit dem Ziel,
die Agenda für die Bewältigung der mit dem unerlaubten Han-
del mit Kleinwaffen und leichten Waffen zusammenhängen-
den Probleme durch die internationale Gemeinschaft über das
Jahr 2006 hinaus festzulegen, und fordert alle Mitgliedstaaten
auf, auch weiterhin zur Vorbereitung der Konferenz beizutra-
gen und alles zu tun, um das Aktionsprogramm voll durchzu-
führen;

2. fordert alle Staaten auf, das Internationale Rechtsin-
strument zur Ermöglichung der rechtzeitigen und zuverlässi-
gen Identifikation und Rückverfolgung illegaler Kleinwaffen
und leichter Waffen durch die Staaten206 anzuwenden;

3. beschließt, nach der Überprüfungskonferenz und
spätestens im Jahr 2007 eine Gruppe von Regierungssachver-
ständigen einzusetzen, die nach dem Grundsatz der ausgewo-
genen geografischen Vertretung vom Generalsekretär ernannt
werden und den Auftrag haben, in drei jeweils einwöchigen
Tagungen weitere Schritte zur Verstärkung der internationalen
Zusammenarbeit bei der Verhütung, Bekämpfung und Besei-
tigung unerlaubter Vermittlungsgeschäfte mit Kleinwaffen
und leichten Waffen zu prüfen und der Generalversammlung
auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung den Bericht über die Er-
gebnisse ihrer Untersuchung vorzulegen;

4. ersucht den Generalsekretär, der Gruppe von Regie-
rungssachverständigen die Unterstützung und die Dienste zur
Verfügung zu stellen, die sie zur Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben benötigt;

5. ermutigt weiter zu allen Initiativen, einschließlich
derjenigen auf regionaler und subregionaler Ebene, die darauf

201 Siehe Report of the United Nations Conference on the Illicit Trade in
Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, New York, 9-20 July
2001 (A/CONF.192/15), Kap. IV, Ziff. 24. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac192-15.pdf.
202 Siehe Resolution 60/1.
203 A/CONF.192/BMS/2005/1.
204 A/60/88 und Corr.2.

205 A/60/161.
206 A/60/88 und Corr.2, Anhang. 
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gerichtet sind, Ressourcen und Fachwissen zur Förderung der
Durchführung des Aktionsprogramms zu mobilisieren und
den Staaten Hilfe bei seiner Durchführung zu gewähren;

6. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin die von
den Staaten freiwillig bereitgestellten Daten und Informatio-
nen über die Durchführung des Aktionsprogramms, ein-
schließlich nationaler Berichte, zusammenzustellen und zu
verbreiten, und ermutigt die Mitgliedstaaten zur Vorlage sol-
cher Berichte;

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

8. beschließt, den Punkt "Der unerlaubte Handel mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung auf-
zunehmen.

RESOLUTION 60/82

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/463, Ziff. 94)207.

60/82. Informationen über vertrauensbildende Maß-
nahmen auf dem Gebiet der konventionellen Waf-
fen

Die Generalversammlung,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen,

eingedenk des Beitrags, den vertrauensbildende Maßnah-
men auf dem Gebiet der konventionellen Waffen, die auf Be-
treiben der betreffenden Staaten und mit ihrer Einwilligung
durchgeführt werden, zur Verbesserung der Gesamtsituation
in Bezug auf den Weltfrieden und die internationale Sicherheit
leisten,

in der Überzeugung, dass die Erarbeitung vertrauensbil-
dender Maßnahmen auf dem Gebiet der konventionellen Waf-
fen und das internationale Sicherheitsumfeld sich auch gegen-
seitig verstärken können,

in Anbetracht der wichtigen Rolle, die vertrauensbildende
Maßnahmen auf dem Gebiet der konventionellen Waffen auch
bei der Schaffung förderlicher Bedingungen für Abrüstungs-
fortschritte spielen können,

in der Erkenntnis, dass der Austausch von Informationen
über vertrauensbildende Maßnahmen auf dem Gebiet der kon-
ventionellen Waffen zum gegenseitigen Verständnis und Ver-
trauen zwischen den Mitgliedstaaten beiträgt,

1. begrüßt alle von den Mitgliedstaaten bereits unter-
nommenen vertrauensbildenden Maßnahmen auf dem Gebiet
der konventionellen Waffen sowie die freiwillig bereitgestell-
ten Informationen über derartige Maßnahmen;

2. legt den Mitgliedstaaten nahe, weiter vertrauensbil-
dende Maßnahmen auf dem Gebiet der konventionellen Waf-
fen zu unternehmen und diesbezügliche Informationen bereit-
zustellen;

3. legt den Mitgliedstaaten außerdem nahe, den Dialog
über vertrauensbildende Maßnahmen auf dem Gebiet der kon-
ventionellen Waffen fortzusetzen;

4. ersucht den Generalsekretär, mit finanzieller Unter-
stützung der Staaten, die dazu in der Lage sind, eine elektro-
nische Datenbank mit von den Mitgliedstaaten bereitgestellten
Informationen einzurichten und ihnen auf Antrag dabei behilf-
lich zu sein, Seminare, Kurse und Arbeitstagungen zur Vertie-
fung des Wissens über neue Entwicklungen auf diesem Gebiet
abzuhalten;

5. beschließt, den Punkt "Informationen über vertrau-
ensbildende Maßnahmen auf dem Gebiet der konventionellen
Waffen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzig-
sten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/83

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/464, Ziff. 22)208.

60/83. Regionalzentren der Vereinten Nationen für Frie-
den und Abrüstung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 59/98 vom 3. Dezember
2004 betreffend die Aufrechterhaltung und Neubelebung der
drei Regionalzentren der Vereinten Nationen für Frieden und
Abrüstung,

sowie unter Hinweis auf die Berichte des Generalsekretärs
über das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden
und Abrüstung in Afrika209, das Regionalzentrum der Verein-
ten Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und im Pa-
zifik210 und das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für

207 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Antigua und Barbu-
da, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Bahamas, Ban-
gladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bolivien, Bosnien und Her-
zegowina, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Côte
d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador,
Estland, Fidschi, Finnland, Georgien, Grenada, Griechenland, Guatema-
la, Guinea, Guyana, Haiti, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Ja-
maika, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kenia, Kolumbien, Kongo,
Kroatien, Lettland, Liberia, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malta, Mexiko, Nicaragua, Niederlande, Niger, Norwegen,
Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia,
San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro,
Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spanien,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Suriname, Thailand, Timor-
Leste, Trinidad und Tobago, Tschad, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay,
Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Republik Tansania, Ver-
einigte Staaten von Amerika, Zentralafrikanische Republik und Zypern.

208 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Antigua und Barbuda und Indonesien (im Namen
der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewe-
gung der nichtgebundenen Länder sind).
209 A/60/153.
210 A/60/152.
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